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 Beschlussvorlage DS 034/2014/14-19 
 Status: 

Datum:  
öffentlich 
06.08.2014 

Fachbereich: 

Bearbeiter: 

Einreicher: 

Fachbereich III 

Frau Kämpf 

Bürgermeister 

Betreff: Bestätigung der Ausschussmitglieder sowie Berufung   der   sachkundigen  
Einwohner  auf  Grundlage  des  Beschlusses DS 008/2014/14-19 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit Status 

Gemeindevertretung 08.09.2014 Entscheidung Ö 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Ausschussbesetzung auf 
Grundlage des Beschlusses DS 008/2014/14-19. 
 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle der 
Verwaltung aus ihrer Mitte ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden (§ 43 BbgKVerf). 
 
Durch die Fraktionen werden die Ausschussmitglieder namentlich benannt, damit kommt 
die Besetzung faktisch zu Stande. Hier bedarf es keines konstitutiven Beschlusses, 
gleichwohl kann die GV einen deklaratorischen Beschluss (feststellen einer bereits einge-
tretenen Rechtsfolge) fassen.  
 
Die nach dem d’Hondtschen Höchstzahlverfahren berechtigte Fraktion benennt den Vor-
sitzenden aus der Mitte des Ausschusses.  
 
Daneben kann die Gemeindevertretung Einwohner zu beratenden Mitgliedern (sachkundi-
ge Einwohner) berufen.  
Mit Beschluss DS 008/2014/14-19 wurde die Anzahl der sachkundigen Einwohner auf fünf 
begrenzt. Die fünf im Ausschuss vertretenen stimmberechtigten Fraktionen können je ei-
nen sachkundigen Einwohner vorschlagen.  
 
Anlagen: 
Tabelle der Ausschussbesetzung 
Anträge der Fraktionen  
 
 
 
  
Karsten Knobbe 
Bürgermeister 
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